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Widerspruch gegen die Honorarabrechnung für das 4. Quartal 2005

Eingang: … April 2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gegen den oben genannten Honorarbescheid der KVN (Kontoauszug vom ...04.2006) lege ich hiermit fristgerecht Widerspruch ein, da der dem Bescheid zugrunde liegende Beschluss des Bewertungsausschusses von mir als nicht rechtmäßig eingestuft wird, und die Berechnungsgrundlagen noch nicht klar sind. Dabei lege ich gegen die Honorarabrechnung nur insoweit Widerspruch ein, wie über die dortigen Leistungen der KVN hinausgehende Ansprüche nicht berücksichtigt wurden.


Ich weise in diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechungen des Bundessozialgerichtes hin.


Mein Widerspruch bezieht sich auf die Regelleistungen mit Regelleistungspunktwert (hier insbesondere auf die probatorischen Sitzungen und die biographische Anamnese), auf die Leistungen gemäß § 4, Abs. 1, Anlage 2 HVV und auf die genehmigungspflichtigen Leistungen. Alle diese Leistungen müssen angemessen honoriert werden. 

Ein Regelleistungspunktwert von nur 3,39160 Cent bei den Primärkassen und einer von nur 3,42400 bei den Ersatzkassen sowie ein Punktwert bei den Leistungen gem. § 4, Abs. 1, Anlage 2 HVV von nur 2,59570 bei den Primärkassen und einer von nur 3,42400 bei den Ersatzkassen liegt unter der Wirtschaftlichkeitsgrenze einer psychotherapeutischen Praxis. Auch der Psychotherapie Mindestpunktwert bei Primärkassen von 5.04730 und der bei Ersatzkassen von 5,02380 erreicht nicht die Wirtschaftlichkeitsgrenze einer psychotherapeutischen Praxis.

Neuere Berechnungen gehen von mind. 85 € (= ca. 1650 Pkte.)  pro 50 Min. Psychotherapiezeit aus, nicht nur für genehmigungspflichtige Leistungen sondern auch für die nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen. 

Aus den dargelegten Gründen beantrage ich eine Neuberechnung für das Honorar des 4. Quartals 2005.


Mit meinem Widerspruch und ggf. meiner Klage vor dem Sozialgericht soll der Rechtsweg offen gehalten werden. 

Ich bitte diesen Widerspruch vorläufig aus Kosten- wie Verfahrengründen nicht zu bescheiden und erst das Ergebnis eines Musterverfahrens abzuwarten.
Mit freundlichen Grüßen
